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Steuerliche Behandlung einer deutschen
Kommanditgesellschaft aus französischer Sicht

Sehr geehrte Damen und Herren,

Die deutsche Kommanditgesellschaft ist
steuerlich transparent, das französische
Pendant  – die „Société en Commandite
Simple“ (SCS) – ist dagegen hybrid: Der
Gewinnanteil des Kommanditisten
unterliegt in jedem Fall der
Körperschaftsteuer auf Ebene der SCS. Der
Gewinnanteil des Komplementärs wird
dagegen auf Ebene des Gesellschafters
besteuert. Allerdings kann die SCS
insgesamt zur Körperschaftsteuer optieren.
Sie wird dann einer Kapitalgesellschaft
gleichgestellt.

Die Ausschüttung von Dividenden an den
Komplementär gilt als Gewinnentnahme,
sofern die SCS nicht zur Körperschaftsteuer
optiert. Die Ausschüttung von Dividenden an
den Kommanditisten wird dagegen
steuerlich als solche behandelt. Wenn die
SCS zur Körperschaftsteuer optiert, wird die
Ausschüttung in jedem Fall insgesamt einer
Dividendenausschüttung durch eine
Kapitalgesellschaft gleichgestellt.

In einer Entscheidung vom 27. November
2019, Vorwerk Elektrowerke GmbH & Co.
KG, hat sich der Conseil d’Etat mit
folgendem Sachverhalt befasst: Eine
deutsche GmbH & Co. KG hielt 100 % der
Aktien an einer französischen
Kapitalgesellschaft. Der Kommanditist war
eine zweite GmbH & Co. KG. Die
Endgesellschafter dieser doppelstöckigen
Struktur waren natürliche Personen mit
Wohnsitz in Deutschland. Die französische
Kapitalgesellschaft schüttete Dividenden

Der Conseil d’Etat stellte in seiner
Entscheidung zunächst fest, dass eine
deutsche KG mit einer französischen SCS
vergleichbar ist. Aufgrund der
Verlustsituation der deutschen GmbH & Co.
KG wendete der Conseil d’Etat das Sofina
Urteil des europäischen Gerichtshofs an
(EuGH vom 22. November 2018, C-575/17)
und zieht daraus die Konsequenz, dass die
Erhebung der französischen Quellensteuer
nicht mit EU-Recht vereinbar sei.

Die Entscheidungsbegründung ist leider
lückenhaft und lässt viele Fragen offen.
Wichtig aber ist, dass die Vergleichbarkeit
einer deutschen KG mit einer französischen
SCS eindeutig ist und, dass die Erhebung
einer Quellensteuer bei Ausschüttung durch
eine französische Tochterkapitalgesellschaft
zwar konform mit dem
Doppelbesteuerungsabkommen zwischen
Frankreich und Deutschland ist, aber einen
Verstoß gegen die Kapitalverkehrsfreiheit
darstellt, wenn die KG in einer
Verlustsituation ist. Der Conseil d’Etat hat
also das Sofina Urteil auf
Personengesellschaften ausgedehnt, sofern
sie aus französischer Sicht wie
Kapitalgesellschaften behandelt werden.

Freundliche Grüße

Guillaume Rubechi



aus. Das französische Finanzamt veranlagte
daraufhin eine Quellensteuer.
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Firmenpräsentation

Die Kanzlei Valoris Avocats mit Sitz in
Straßburg und Büros in Lyon und in Paris
berät und unterstützt Unternehmen aus den
Bereichen Industrie, Gesundheit und
Dienstleistung, Investmentsfonds und
Banken, Unternehmen der öffentlichen
Hand sowie Privatpersonen in allen
gesellschaftsrechtlichen, steuerrechtlichen

Die umfassenden und weltweit
gesammelten Erfahrungen des Teams, das
profunde Verständnis unterschiedlicher
Kulturen, erstklassige Sprachkenntnisse
(Französisch, Deutsch, Englisch, aber auch
Chinesisch, Italienisch und Spanisch sind
praktizierte Arbeitssprachen) sowie die
regelmäßige Zusammenarbeit mit den
Partnern unserer Netzwerke, darunter
DORNBACH in Deutschland, stellen
entscheidende Vorteile bei der
erfolgsorientierten Begleitung
grenzüberschreitender Projekte dar.
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und arbeitsrechtlichen Fragen. Aufgrund
unserer breit aufgestellten
Kompetenzfelder und der
fächerübergreifenden Zusammensetzung
unserer Teams bietet Valoris Avocats eine
sowohl fachspezifische, als auch
interdisziplinäre Unterstützung.

Valoris Avocats wurde in den letzten Jahren
regelmäßig als eine der besten Kanzleien
Frankreichs für Steuerrecht anerkannt
(Option Finances, International Tax Review).
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